
FAQs zur aktuellen Situation im Rettungsdienst im Land Brandenburg 
 
Allgemeine Fragen zur Situation 
 
 
1. Warum gibt es derzeit Streit um die Finanzierung des Rettungsdienstes in Brandenburg? 
 
Der Grundkonflikt zwischen den Landkreisen und den Krankenkassen betrifft die Kostenüber-
nahme bestimmter Einsätze im Rettungsdienst, insbesondere der sogenannten Fehlfahrten und 
Fehleinsätze. Während die Landkreise als Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes argu-
mentieren, dass diese Kosten ein integraler Bestandteil der Finanzierung sind, vertreten die 
Krankenkassen die Auffassung, dass sie nur für tatsächlich durchgeführte Transporte zahlen 
müssen. 
 
In diesem grundsätzlichen Streit wird im Sommer dieses Jahres ein Urteil des Oberverwaltungs-
gerichts Berlin-Brandenburg erwartet. 
 
Um den Druck auf die Landkreise zu erhöhen, haben die Krankenkassen jedoch bereits jetzt 
ihre Leistungspflicht zur Kostenübernahme für Leistungen des Rettungsdienstes rückwirkend 
zum 1. Januar 2025 auf Festbeträge beschränkt. Diese Festbeträge decken ganz überwiegend 
nicht die vollständigen Kosten eines Rettungsdiensteinsatzes. In diesen Fällen muss der Diffe-
renzbetrag durch den Patienten bzw. die Patientin selbst gezahlt werden. 
 
Mit Blick auf das anstehende Grundsatzurteil fordern daher die Landkreise von den Kranken-
kassen, dass die Festsetzung der Festbeträge bis zu diesem Urteil ausgesetzt wird.  
 
 
2. Warum werden Bürgerinnen und Bürger nun in einigen Fällen direkt zur Kasse gebeten? 
 
Grundsätzlich war schon immer der Patient bzw. die Patientin der Gebührenschuldner für einen 
Rettungseinsatz. Bislang wurde die Abrechnung jedoch aufgrund einer Kostenübernahmeerklä-
rung der Krankenkassen in den meisten Fällen direkt zwischen Rettungsdienst und Kranken-
kasse abgewickelt. 
 
Da die Krankenkassen nun ihre Leistungspflicht zur Kostenübernahme für Leistungen des Ret-
tungsdienstes rückwirkend zum 1. Januar 2025 auf Festbeträge beschränkt haben, decken diese 
ganz überwiegend nicht die vollständigen Kosten eines Rettungsdiensteinsatzes. In diesen Fäl-
len muss der Differenzbetrag durch den Patienten bzw. die Patientin selbst gezahlt werden. 
 
➡ Handlungsvorschlag für Bürgerinnen und Bürger: Falls Sie einen Gebührenbescheid er-
halten, reichen Sie diesen bei Ihrer Krankenkasse ein – sollte diese eine Erstattung der Gebüh-
ren verweigern, ist eine Klage gegen Ihre Krankenkasse möglich.  
 
 
3. Was sind „Fehlfahrten“ und warum sind sie ein Streitpunkt? 
 
Fehlfahrten sind Einsätze, bei denen der Rettungsdienst alarmiert wird, aber kein Transport des 
Patienten bzw. der Patientin ins Krankenhaus stattfindet. Gründe hierfür können sein: 
 
 Der Patient entscheidet sich nach Untersuchung vor Ort gegen eine Mitfahrt ins Kranken-

haus. 
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 Der Patient ist vor Eintreffen des Rettungsdienstes verstorben. 
 

 Ein medizinischer Notfall wurde vermutet, liegt aber tatsächlich nicht vor. 
 
Das Brandenburgische Rettungsdienstgesetz (§ 17 Abs. 4 Nr. 8 BbgRettG) sieht vor, dass diese 
Kosten in die Rettungsdienstgebühren einfließen. Die Krankenkassen sind jedoch der Meinung, 
dass sie nur für tatsächlich durchgeführte Transporte ins Krankenhaus zahlen müssen und ver-
weigern daher die Übernahme dieser Kosten. 
 
 
Fragen zur finanziellen Belastung für Patientinnen und Patienten 
 
4. Ich habe einen Gebührenbescheid für einen Rettungseinsatz erhalten. Was soll ich tun? 
 
Falls Sie einen Gebührenbescheid erhalten, gilt: 
 
 Wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse, um eine mögliche Kostenübernahme zu klären. 

 
 Sollte diese eine Erstattung der Gebühren verweigern, ist eine Klage gegen Ihre Kranken-

kasse möglich. 
 

 Legen Sie innerhalb der angegebenen Frist schriftlich Widerspruch gegen den Gebührenbe-
scheid ein, wenn Sie die Gebühr für nicht gerechtfertigt halten. Informationen dazu finden 
Sie im Gebührenbescheid. 

 
 
5. Warum zahlen die Krankenkassen nicht mehr wie bisher? 
 
Bislang haben die Krankenkassen freiwillig eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben und 
direkt mit den Rettungsdienstträgern abgerechnet. Mit der Einführung der Festbeträge ab dem 
1. Januar 2025 haben die Krankenkassen diese Praxis geändert und zahlen nun nur noch bis zu 
einem von ihnen festgelegten Höchstbetrag. Die Landkreise sind daher gezwungen, den Diffe-
renzbetrag bei den Patientinnen und Patienten geltend zu machen. 
 
➡ Handlungsvorschlag für Bürgerinnen und Bürger: Falls Sie einen Gebührenbescheid er-
halten, reichen Sie diesen bei Ihrer Krankenkasse ein – sollte diese eine Erstattung der Gebüh-
ren verweigern, ist eine Klage gegen Ihre Krankenkassen möglich.  
 
 
Fragen zur Notfallversorgung 
 
6. Wird der Rettungsdienst durch den Streit beeinträchtigt? 
 
Nein! Unabhängig vom Finanzierungsstreit stellen die Landkreise sicher, dass der Rettungs-
dienst weiterhin in vollem Umfang einsatzfähig bleibt.  
 
➡ Handlungsvorschlag für Bürgerinnen und Bürger: In einer medizinischen Notlage zö-
gern Sie nicht, den Notruf 112 zu wählen. Der Streit um die Finanzierung hat keinen Einfluss 
auf die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes! 
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7. Gibt es Alternativen zum Rettungsdienst, um unnötige Einsätze zu vermeiden? 
 
Ja, je nach medizinischer Situation gibt es Alternativen: 
 
 Ärztlicher Bereitschaftsdienst (116 117): Bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden außer-

halb der regulären Arztsprechzeiten. 
 

 Hausarzt/in oder Facharzt/in: Für medizinische Anliegen, die keine akute Notlage darstellen. 
 

 Apotheken-Notdienst: Für die Versorgung mit Medikamenten außerhalb der regulären Öff-
nungszeiten. 

 
➡ Handlungsvorschlag für Bürgerinnen und Bürger: Prüfen Sie im Zweifel, ob eine dieser 
Alternativen für Ihr Anliegen geeignet ist. 
 
 
Fragen zur politischen Lösung und nächsten Schritten 
 
8. Was wird aktuell unternommen, um eine Lösung in dem Konflikt zu finden? 
 
Oberste Priorität der Landkreise ist es, die Bürgerinnen und Bürger nicht mit Kosten für den 
Einsatz des Rettungsdienstes zu belasten. Sie setzen sich daher seit Kenntnis über die Festset-
zung der Festbeträge auf mehreren Ebenen für eine schnelle Lösung ein: 
 
• Regelmäßige Gesprächsangebote gegenüber den Krankenkassen, die jedoch kassenseitig ab-

gelehnt werden. 
 

• Einfordern von Gesprächen des Gesundheitsministeriums mit den Krankenkassen, damit 
diese von den Festbeträgen absehen. 

 
• Öffentlichkeitsarbeit, um die Problematik transparent zu machen. 
 
 
9. Wie können Bürgerinnen und Bürger sich über die weitere Entwicklung informieren? 
 
Die Landkreise informieren regelmäßig über aktuelle Entwicklungen, unter anderem über: 
 
• Webseiten der Landkreise 
 
• Pressemitteilungen und Medienberichte 
 
• Soziale Medien der kommunalen Verwaltungen 


